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Einführung und rechtlicher 
 Rahmen

„PFAs – gekommen, um zu bleiben“ [1], 
mit diesem treffenden titel macht das 
umweltbundesamt die Ausgabe 1/2020 
seines Magazins Schwerpunkt auf. Per- 
und polyfluorierte  Alkylsubstanzen 
(PFAs) sind im weiteren sinn organische 
Verbindungen verschiedener Kettenlän-
gen, bei denen die Wasserstoffatome 
durch Fluor atome substituiert sind. Bei 
einer vollständigen substitution spricht 
man von perfluorierten, bei einer teil-
weisen substitution von polyfluorierten 
Alkylsubstanzen. Auch die Bezeichnung 
per- und polyfluorierte Chemikalien 
(PFC) wird noch verwendet.

PFAs umfassen eine  substanzklasse 
von etwa 5.000 Einzelverbindungen. 
PFAs kommen nicht natürlich vor, es 
sind technisch hergestellte Verbindun-
gen. Die bekanntesten Vertreter sind 
PFOs (Perfluoroktansulfonsäure) und 
PFOA (Perfluoroktansäure). sie werden 
bereits seit den 1950er-Jahren herge-
stellt und verwendet [1] [2]. 

PFAs sind wasser-, fett- und schmutz-
abweisend. Aufgrund dieser Eigen-
schaften werden sie in zahlreichen 
 industriellen Prozessen und techni-
schen Anwendungen eingesetzt und 
sind in zahlreichen Verbraucherpro-
dukten wie Papier (z. B. Lebensmittel-
verpackungen einschließlich getränke-
becher), textilien (Bekleidung mit 
speziellen Beschichtungen, schuhen 
und Heimtextilien), antihaft-beschich-
teten Pfannen, Elektronikgeräten, Kos-
metika oder ski- Wachsen vertreten. 
Zudem werden PFAs zur Oberflächen-
behandlung von Metallen und Kunst-
stoffen, in Reinigungs- und Pflanzen-
schutzmitteln, in der Fahrzeug- und 
Bauindustrie, im Energiesektor, in Far-
ben und Feuerlöschschäumen sowie in 
einer Vielzahl weiterer Bereiche ver-
wendet [1] [2].

PFAs weisen eine hohe thermische 
und chemische stabilität auf und sind 
 resistent gegenüber biologischem 
 Abbau. sie werden infolgedessen auch 
„ forever chemicals“ genannt [3]. Ihre 
stabilität sowie ihre vielfältige Anwen-
dung haben zur Folge, dass PFAs über 
verschiedene Pfade in die umwelt und 
schließlich auch in die  Nahrungskette 
gelangen. sie sind allgegenwärtig als 
Hintergrundkontamination in der 
 umwelt zu finden [5], [6]. Einige PFAs 
 reichern sich in Pflanzen, tieren und im 
Menschen an und wirken gesundheits-
schädigend [1]. PFAs lassen sich in vie-
len umweltmatrices und Organismen 
nachweisen (siehe z. B. [4] zu Bioakku-
mulation). Mehrere hundert PFAs sind 
aufgrund ihrer Persistenz und Akkumu-
lation verboten.
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PFAs-Verbindungen finden Anwendung in Farben.
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Die Aufnahme von PFAs durch den 
Menschen erfolgt hauptsächlich über 
Lebensmittel – aber auch durch die 
Luft, staub oder verunreinigtes trink-
wasser [5], [14]. 2018 hatte die Euro-
päische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFsA) den grenzwert für 
die tolerierbare wöchentliche Auf-
nahmemenge (tolerable weekly in-
take, tWI) der „wichtigsten“ PFAs 
(Perfluoroctan säure (PFOA), Perfluo-
rooctansulfonat (PFOs), Perfluornonan-
säure (PFNA) und Perfluorhexansulfon-
säure (PFHxs)) drastisch gesenkt, und 
zwar um das tausendfache. 2020 hat 
die EFsA den schwellenwert erneut ge-
senkt, auf 4,4 ng/kg Körpergewicht pro 
 Woche [14].

PFAS – Regulatorische 
 Maßnahmen

seit 2006 haben die Eu-Behörden die 
Verwendung von PFOs bis auf  wenige 
Ausnahmen beschränkt. 2009 wurde 
PFOs in den Anhang B der  stockholm 
Konvention [7] aufgenommen, der die 
Beschränkung der Produktion und 
 Anwendung regelt. PFOs ist eine priori-
tär gefährliche substanz der Wasser-
rahmenrichtlinie [8]. 

PFOA ist im Anhang A der  stockholm 
Konvention und durch die „ Verordnung 
(Eu) 2019/1021 des  Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 
über persistente organische schad-
stoffe“ (POP-Verordnung) gelistet, was 
einem weitgehenden Verbot dieser 
substanz entspricht [10].

Eine Reihe weiterer PFAs stehen auf 
der REACH-Liste der besonders be-
sorgniserregenden stoffe (sVHCs). Im 
Juni 2019 wurde HFPO-DA ( besser be-
kannt als genX), ein kurzkettiger PFAs- 
Ersatz für PFOA in der Fluorpoly mer-
produktion, als erste PFAs aufgrund 
seiner persistenten, mobilen und 
 toxischen Eigenschaften, die eine Be-
drohung für trinkwasser und umwelt 
darstellen, in die sVHC-Liste aufge-
nommen [9], [11]. Die zuständige stelle 
(der Ausschuss der Mitgliedstaaten bei 
der Europäischen  Chemikalienagentur, 
ECHA) hat auch die mögliche  Exposition 

über die Nahrungskette und das trink-
wasser als besorgniserregend bezeich-
net sowie auf schwierigkeiten bei der 
sanierung verunreinigter Medien und 
der Entfernung von HFPO-DA aus dem 
trinkwasser hingewiesen.  Mehrere PFAs 
stehen im fortlaufenden Aktionsplan der 
gemeinschaft (Community Rolling  Action 
Plan, CoRAP), um in den kommenden 
Jahren bewertet zu werden.

Angesichts der mehr als 4.000 regist-
rierten PFAs ist die Durchführung von 
Risikobewertungen für jede  einzelne 
substanz und auch eine umfassende 
umweltüberwachung zum  Verständnis 
der Exposition äußerst langwierig und 
aufwendig. Daher sind Behörden und 
Forschung auf der suche nach ergän-
zenden und vorsorgenden Ansätzen zur 
Regelung von PFAs [12]. Anlässlich der 
im Rahmen der deutschen Eu-Rats-
präsidentschaft 2020 vom Bundesum-
weltministerium (BMuV) und dem um-
weltbundesamt (uBA) veranstalteten 
Konferenz PFAS – Dealing with contam-
inants of emerging concern [13] wurden 
aktuelle regulatorische  Entwicklungen 
der stoffgruppe dargestellt,  strategien 
zum umgang mit PFAs-Kontamina-
tionen diskutiert, Möglichkeiten der 
 Boden- und gewässersanierung und 
zukünftige politische Handlungsfelder 
aufgezeigt, z. B. zur Minimierung von 
PFAs-Einträgen in die umwelt. Drin-
gend notwendige technische Fragen 
und themen, die für den Vollzug rele-
vant sind, wurden ebenfalls diskutiert, 

u. a. die Notwendigkeit, ein entspre-
chendes technisches Regelwerk zu ent-
wickeln.

Trinkwasser
In der Neufassung der Eu-Richtlinie 
über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen gebrauch (Eu-trink-
wasserrichtlinie Eu 2020/2184) [15] 
werden PFAs als zu überwachender 
Parameter aufgeführt. Die Eu-Kom-
mission beabsichtigt bis zum 12. Janu-
ar 2024 technische Leitlinien bezüglich 
der Analyseverfahren zur Überwachung 
der per- und polyfluorierten Alkylsub-
stanzen im Rahmen der Parameter 
„PFAs gesamt“ und „summe der PFAs“ 
festzulegen, einschließlich Nachweis-
grenzen, Parameterwerten und Häufig-
keit der Probennahmen. Als Parame-
terwerte sind für den Parameter „PFAs 
gesamt“ 0,50 µg/l und für die  summe 
von 20 ausgewählten PFAs „summe 
der PFAs“ 0,10 µg/l festgelegt (siehe 
tabelle 2). Diese ausgewählten PFAs 
umfassen perfluorierten Carbon- und 
sulfonsäuren mit einer Kettenlänge 
von vier bis dreizehn Kohlenstoff atome 
siehe tabelle 1. Im Rahmen des gere-
gelten Übergangszeitraums bis zum 
12. Januar 2026 müssen die Mitglied-
staaten die nötigen Maßnahmen ergrei-
fen, um sicherzustellen, dass Wasser 
für den menschlichen gebrauch in Be-
zug auf PFAs [und weitere Parameter] 
den in Anhang I teil B der Eu-trink-
wasserrichtlinie Eu 2020/2184 festge-
legten Werten entspricht.
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Auch im schaum von Feuerlöschern befinden sich PFAs-Verbindungen.
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Boden
Für die untersuchung von Böden sind 
noch keine europäischen gesetzlichen 
Regelungen vorhanden. Für die Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodschV) [16] 

wurden Prüfwerte für sieben Einzel-
stoffe aus der gruppe der per- und 
 polyfluorierten Chemikalien (PFC) ab-
geleitet. Die Werte für die Vertreter der 
stoffgruppe der PFC sind humantoxi-
kologisch begründet [16]. 

Hinweis: Der Bundesrat hat der soge-
nannten Mantelverordnung [16] der 
Bundesregierung in seiner Plenarsit-
zung am 25. Juni 2021 zugestimmt. Die 
Verordnung tritt zwei Jahre nach ihrer 
Verkündung in Kraft [18].

Für den Wirkungspfad Boden/Pflanze 
enthält die BBodschV keine Prüfwerte. 
Verschiedene untersuchungen haben 
jedoch gezeigt, dass PFC in Böden von 
Pflanzen über die Wurzeln aufgenom-
men werden können. Die Aufnahme un-
terscheidet sich je nach Einzelsubstanz 
und Pflanzenart. Die Bewertung muss 
daher im Einzelfall vorgenommen wer-
den [1].

Die Neufassung der BBodschV ver-
weist für die Analyse der in  tabelle 3 
 aufgeführten PFC auf zwei DIN- 
Normen:

 • DIN 38407-42 [19] für die Analyse 
von Wasser;

 • DIN 38414-14 [20] für die Analyse 
von Boden.

Wegen des fachlichen Zusammenhangs 
zwischen Boden- und gewässerschutz 
(trinkwasserschutz) und Düngemittel-
anwendung wird hier auf das Dünge-
mittelrecht verwiesen. Nach Dünge-
mittelverordnung (DüMV) [21] gilt der 
gesetzliche grenzwert von 100 μg/kg 
trockenmasse für die summe aus 
PFOs und PFOA (dort als  perfluorierte 
tenside, PFt, angegeben). Die Kenn-
zeichnungsschwelle/-pflicht beträgt 
50 μg/kg trockenmasse für die summe 
aus PFOs und PFOA.

Die Oberflächengewässerverordnung 
(OgewV) [22] enthält umweltqualitäts-
normen (uQN) für PFOs (9,1 µg/kg für 
Biota (Fische); 0,65 ng/l für Wasser) 
zum schutz des Menschen beim Ver-
zehr von Fischen.

Auch die Abwasserverordnung [23] ent-
hält Festlegungen zu per- oder poly-
fluorierten Chemikalien im Anhang 25 
Lederherstellung, Pelzveredlung, 
Leder faserstoffherstellung und im An-
hang 28 Herstellung von Papier, Karton 
oder Pappe. Als Analyseverfahren ist 
DIN 38407-42 [19] zitiert.

tabelle 1: Ausgewählte PFAs für die Einzelanalyse sowie für die summe der PFAs gemäß 
Eu-Richtlinie über die Qualität von  Wasser für den menschlichen gebrauch [15]

Analyt Abkürzung CAs Nr

Perfluorbutansäure PFBA 375224

Perfluorpentansäure PFPeA 2706903

Perfluorhexansäure PFHxA 307244

Perfluorheptansäure PFHpA 375859

Perfluoroctansäure PFOA 335671

Perfluornonansäure PFNA 375951

Perfluordecansäure PFDA 335762

Perfluorundecansäure PFunDA 2058-94-8

Perfluordodecansäure PFDoDA 307-55-1

Perfluortridecansäure PFtrDA 72629-94-8

Perfluorbutansulfonsäure PFBs 375-73-5

Perfluorpentansulfonsäure PFPes 2706-91-4

Perfluorhexansulfonsäure PFHxs 355 46 4

Perfluorheptansulfonsäure PFHps 375-92-8

Perfluoroctansulfonsäure PFOs 1763 23 1

Perfluornonansulfonsäure PFNs 68259-12-1

Perfluordecansulfonsäure PFDs 335-77-3

Perfluorundecansulfonsäure PFunDs 749786-16-1

Perfluordodecansulfonsäure PFDoDs 79780-39-5

Perfluortridecansulfonsäure PFtrDs 791563-89-8

tabelle 2: Parameterwerte für PFAs gesamt und summe der PFAs gemäß Eu-Richtlinie 
über die Qualität von Wasser für den menschlichen gebrauch [15]

Parameter Parameterwert 
in µg/l

Anmerkungen

PFAs 
 gesamt

0,50 „PFAs gesamt“ bezeichnet die gesamtheit der per- und 
polyfluorierten Alkylsubstanzen. Dieser Parameterwert 
gilt erst, sobald technische Leitlinien für die Überwachung 
dieses Parameters gemäß Artikel 13 Absatz 7 entwickelt 
wurden. Die Mitgliedstaaten können anschließend ent-
scheiden, entweder einen oder beide der Parameter 
„PFAs gesamt“ oder „summe der PFAs“ zu verwenden.

summe 
der PFAs

0,10 „summe der PFAs“ bezeichnet die summe der in 
 Anhang III teil B Nummer 3 aufgeführten per- und poly-
fluorierten Alkylsubstanzen, die im Hinblick auf Wasser 
für den menschlichen gebrauch als bedenklich erachtet 
werden. Dabei handelt es sich um eine untergruppe von 
„PFAs gesamt“ mit einem perfluorierten Alkylanteil mit 
drei oder mehr Kohlenstoffatomen (d. h. -CnF2n-, n ≥ 3) 
oder einem perfluorierten Alkyletheranteil mit zwei oder 
mehr Kohlenstoffatomen (d. h. -CnF2nOCmF2m-, n und 
m ≥ 1).
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Eine gute Übersicht über die verschie-
denen Zuständigkeits- und Rechtsbe-
reiche beim Auftreten von PFAs-Kon-
taminationen in umweltrelevanten 
Medien enthält [30].

Normen für die Bestimmung  
von PFAS in Wasser, Sediment 
und Boden

Aufgrund der hohen umweltrelevanz 
von PFAs wurde bereits 2008 mit der 
Erarbeitung der nationalen Normen 
DIN 38407-42 und DIN 38414-14 ange-
fangen, die schließlich 2011 publiziert 
wurden [19], [20].

DIN 38407-42, Deutsche Einheitsver-
fahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlamm untersuchung –  Gemeinsam 
erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) – 
Teil 42: Bestimmung ausgewählter 
 polyfluorierter Verbindungen (PFC) in 
Wasser – Verfahren mittels Hochleis-
tungs-Flüssigkeitschromatographie und 
massenspektrometrischer  Detektion 
(HPLC-MS/MS) nach Fest-Flüssig- 
Extraktion (F 42) und 

DIN 38414-14, Deutsche Einheitsver-
fahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung – Schlamm und 
Sedimente (Gruppe S) – Teil 14: Bestim-
mung ausgewählter polyfluorierter Ver-
bindungen (PFC) in Schlamm, Kompost 
und Boden – Verfahren mittels Hoch-
leistungs-Flüssigkeitschromatographie 
und massenspektrometrischer Detektion 
(HPLC-MS/MS) (S 14) 

Während DIN 38407-42 ein Prüfverfah-
ren für die Bestimmung von ausgewähl-

ten Perfluoralkyl- substanzen in trink-, 
grund- Oberflächen- und  behandeltem 
Abwasser festlegt, ist DIN 38414-14 für 
Feststoffe in der umwelt (schlamm, 
Kompost und Boden) anwendbar. Die 
unteren Anwendungsgrenzen für die 
Bestimmung von poly fluorierten Ver-
bindungen  betragen 0,01 µg/l für trink-, 
grund- und  Oberflächenwasser bzw. 
0,025 µg/l für  behandeltes  Abwasser 
und 10 µg/kg  trockenmasse für 
schlamm, Kompost und Boden. Beide 
Normen wurden für 10 Perfluoralkyl- 
substanzen validiert [19], [20].

Aktuelle Normungsarbeiten

Trinkwasser
Nach Bekanntgabe, dass die Neufas-
sung der  Eu- trinkwasserricht linie 
Festlegungen zu PFAs treffen wird, 
wurde in Zuge eines  Workshops [24] 
das Vorgehen zum PFAs- Monitoring 
diskutiert sowie durch einen „ letter 
of intent“ der Eu-Kommission an 
die  generaldirektorin von CEN und 
CENELEC aufgezeigt, dass

 • PFAs eine hohe Priorität für Europa 
und die Eu-Kommission haben, die 
derzeit ihre neue Chemikalienstrate-
gie für Nachhaltigkeit und ihren 
PFAs-Aktionsplan vorbereitet;

 • regulatorische Initiativen getroffen 
werden, um PFAs auch als gruppe, 
analysieren zu können;

 • die neue  Eu-trinkwasserricht linie 
die Kommission  verpflichtet, bis 
3 Jahre nach Inkrafttreten tech-
nische Leitlinien bezüglich der 
Analyse verfahren, einschließlich der 
Nachweisgrenzen und Parameter-

werte sowie der Häufigkeit der Pro-
benahme für die Überwachung von

 – „PFAs gesamt“ und 
 – „summe der PFAs“ zu erstellen;

 • die Werte für „PFAs gesamt“ und 
„summe der PFAs“ bis 3 Jahre nach 
Ablauf der umsetzungsfrist gelten 
werden;

 • in einem ersten schritt  beabsichtigt 
ist, in einem möglichst kurzen 
 formalen Zeitrahmen eine Norm für 
die summe der perfluorierten  stoffe 
(summe PFAs) im trinkwasser zu 
entwickeln und zu  veröffentlichen. 
Diese Norm wird die Bestimmung 
der 20 in Anhang III der neuen 
Eu-trinkwasserrichtlinie aufgeführ-
ten Ziel-PFAs beinhalten. Darüber 
hinaus werden einige relevante neue 
PFAs (Ersatzstoffe) wie genX und 
ADONA [33] mit einbezogen.

Die Erarbeitung solch eines Prüfver-
fahrens zur Analyse der 20 PFAs, die in 
Anhang III teil B Punkt 3 der Eu-trink-
wasserrichtlinie Eu 2020/2184 zur 
Überwachung des maximal  zulässigen 
Parameterwerts von 0,1 µg/l für die 
summe der PFAs aufgeführt sind und 
weiteren PFAs-Verbindungen, erfolgt 
im CEN/tC 230 Wasseranalytik  unter 
deutscher Projektleitung [15], [25]. 
Das Normungsprojekt prEN 17892, 
 Wasser beschaffenheit – Bestimmung 
ausgewählter Per- und Polyfluoralkyl-
substanzen in Trinkwasser –  Verfahren 
mittels  Flüssigkeitschromatographie/
Tandem-Massenspektrometrie 
(LC MS/MS) wird vom NA 119-01-03 AA 
Wasseruntersuchung und seinem 
NA 119-01-03-02-21 AK Per- und poly-
fluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) ge-
spiegelt und wurde im Juni 2022 zur 
Veröffentlichung des Normentwurfs bei 
CEN/CENELEC eingereicht.

prEN 17892 definiert ein Verfahren  unter 
Verwendung von Direktinjektions- LC-
Ms/Ms, wobei ein Aliquot der unfiltrier-
ten Wasserprobe mit Methanol verdünnt 
und mit einer Lösung von isotopenmar-
kierten internen standards versetzt 
wird, sowie ein Festphasenextraktions-
protokoll vor der LC-Ms/Ms- Messung. 
Für jeden Analyten  werden sowohl even-
tuell auftretende verzweigte Isomere als 

tabelle 3: Prüfwerte für PFC für den Wirkungspfad Boden-grundwasser am Ort  
der Probennahme und im sickerwasser am Ort der Beurteilung nach [16]

Analyt Prüfwert (µg/l)

Perfluorbutansäure (PFBA) 10

Perfluorhexansäure (PFHxA) 6

Perfluoroktansäure (PFOA) 0,1

Perfluornonansäure (PFNA) 0,06

Perfluorbutansulfonsäure (PFBs) 6

Perfluorhexansulfonsäure (PFHxs) 0,1

Perfluoroktansulfonsäure (PFOs) 0,1
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auch das jeweilige  unverzweigte Isomer 
zusammen quantifiziert. Die mit dieser 
 Methode ermittelte Analytenauswahl ist 
repräsentativ für eine Vielzahl von PFAs. 
Die Anwendbarkeit des Verfahrens auf 
 weitere  Wasserarten wie  süßwasser 
(z. B. grundwasser, Oberflächen wasser) 
oder  behandeltes Abwasser muss für 
jeden Einzelfall  separat validiert  werden 
[25].

Feststoffe in der Umwelt

Analyse von PFAS in Boden, Sediment 
und Schlamm mittels Hochleistungs- 
flüssigkeitschromatographie (HPLC) 
und Massenspektrometrie
In der Wg 2 Organische Analytik des 
CEN/tC 444 Umweltbezogene Charak-
terisierung fester Matrices haben die 
 Niederlande die Erarbeitung eines 
Prüfverfahren zur  quantitativen Be-
stimmung von ausgewählten PFAs- 
Verbindungen in Boden, sediment und 
schlamm mittels Hochleistungsflüs-
sigkeitschromatographie (HPLC) und 
Massenspektrometrie initiiert.  Bisher 
konnte die PFAs- Analytenliste noch 
nicht endgültig festgelegt werden; es 
herrscht Konsens, dass die 20 PFAs- 
Verbindungen, die in Anhang III teil B 
Punkt 3 der Eu- trinkwasserrichtlinie 
Eu 2020/2184 gelistet sind,  enthalten 
sind. Der Arbeitsentwurf dieses PFAs- 
Einzelstoffanalyseverfahren basiert 
u. a. auf DIN 38414-14 [26]. 

Bestimmung von Vorläufersubstanzen 
von Perfluoralkansäuren aus 
 Bodeneluaten und Wässern mittels 
LC-MS/MS (TOP Assay)
Im Rahmen der Arbeiten des Fachbei-
rats für Bodenuntersuchungen (FBu) 
wird an einer „Überprüfung der Robust-
heit und Durchführung einer Ring unter-
suchung zur  Quantifizierung von PFC- 
Vorläufersubstanzen in Boden eluaten 
mittels der Methode  total  Oxidizable 
Precursor (tOP-Assay) für den Pfad 
Boden – grundwasser der BBodschV“ 
gearbeitet [28].

Das in der englischsprachigen Literatur 
als tOP (total Oxidizable Precursors) 
Assay bezeichnete  Analysenverfahren 
dient, ergänzend zur quantitativen 

 Bestimmung von ausgewählten PFAs- 
Einzelverbindungen, zur Prüfung auf 
das potentielle Vorhandensein von Vor-
läufersubstanzen (Precursor) perfluo-
rierter Carbonsäuren (PFCA) [27].

Der tOP-Assay ist von großem  Interesse 
für die untersuchung von Feststoffen 
in der umwelt, da es eine hohe Anzahl 
verschiedener möglicher PFAs gibt, de-
ren kleinster Anteil in der quantitativen 
PFAs-Einzelstoffanalytik zurzeit etab-
liert ist. Vor allem größere Ausgangs-
moleküle, die in der Industrie verwen-
det wurden, werden in der umwelt mit 
der Zeit zu den perfluorierten  säuren 
transformiert. Dieser Oxidationsme-
chanismus wird mit dem tOP-Assay im 
Labor simuliert, so dass eine  Aussage 
über die Anwesenheit bzw. Abwesen-
heit von derartigen Vorläufersubstanzen 
getroffen werden kann. Das  erhaltene 
Ergebnis kann als „worst case“-Ab-
schätzung dienen. Die chemisch indu-
zierten Oxidationswege können von 
 denen in der umwelt abweichen (z. B. 
Perfluoroalkansulfon-amidoethanol- 
basierte Vorläufersubstanzen (z. B. 
 EtFOsA, EtFOsAA), die mikrobiell zu 
PFOs abgebaut werden, werden beim 
tOP-Assay zu PFOA umgesetzt) [27]. 

Ein standardisiertes  Prüfverfahren für 
den tOP-Assay wird zurzeit mit DIN 3608, 
Feststoff –  Bestimmung von Perfluoral-
kansäuren  mittels  LC-MS/MS nach oxi-
dativem Aufschluss von Boden eluaten 
(TOP-Assay) im NA 119-01-02-02-05 AK 
Organische Analytik erarbeitet. Die 
Probenaufbereitung und Analytik der 
 unbehandelten und oxidierten Probe 
erfolgt nach DIN 38407-42 [27]. 

Summenparameter EOF  
bzw. AOF

summenparameter können ggf. im Rah-
men der sanierungsüberwachung als 
Ergänzung zur  Einzelstoffanalytik sinn-
voll eingesetzt werden, um eine  relative 
Abnahme von PFAs- Frachten festzustel-
len. Die derzeit dafür in  Frage kommen-
den analytischen techniken sind

 • die hochauflösende continuum- 
source-graphitrohr Molekül-

abosprtionsspektrometrie  
(HR-Cs-gFMAs), und

 • die Combustion-Ionenchromato-
graphie (CIC) zur Bestimmung des 
 Anteils an adsorbierbarem organisch 
gebundenen Fluors (AOF CIC).

Beide techniken sind grundsätzlich 
 geeignet, als komplementäre Verfahren 
zur Einzelstoffbestimmung  angewendet 
zu werden, wie untersuchungen an 
Oberflächengewässern gezeigt  haben 
[31], [32]. Die Empfindlichkeit beider 
Verfahren ist für die Anwendung auf 
trinkwasserproben nicht ausreichend 
[24]. Die Prüfung der Einhaltung von 
Prüfwerten, z. B. nach BBodschV, ist 
nicht bzw. nur bedingt möglich.

Ausblick

Die Normung von Prüfverfahren zur 
untersuchung von PFAs in umwelt-
relevanten Medien/ Matrices (Wasser, 
Boden, sedimente) wird voraussicht-
lich 2023 bis 2025 abgeschlossen sein. 
Durch die enorme Anzahl von Einzel-
stoffen wird sich möglicherweise die 
Betrachtung der bisher im Fokus ste-
henden stoffe aufgrund neuerer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und toxi-
kologischen Bewertungen verändern, 
ggf. auch im Verlauf der laufenden 
 Normungsarbeiten. Anpassungen der 
vorhandenen untersuchungsverfahren 
können daraus resultieren.
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